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fassungsgericht, dass die Einführung einer Dienstpflicht, 
die es Lehrern verbietet, in ihrem äußeren Erscheinungs- 
bild ihre Religionszugehöngkeit erkennbar zu machen, 
durch den zuständigen Landesgesetzgeber die Angehön- 
gen unterschiedlicher Religionen gleich behandelt.41 Bei 
Beachtung dieser verfassungsgenchtlichen Vorgabe ist so- 
mit aus Sicht der EMRK sicher gestellt, dass eine landes- 
gesetzliche Xopftuch-Regelung das aus Art. 14 i.V.m. 
Art. 9 EMRK folgende Verbot der Diskriminierung aus re- 
ligiösen Gründen berücksichtigt. 

Ohne auf die vorgeschlagenen gesetzlichen Regelungen 
im Einzelnen einzugehen, lässt somit die Begründung in 
der Entscheidung im Fall Dahlab sowie die Annahme ei- 
nes weiten Gestaltungsspielraums der Mitgliedstaaten für 
die Regelung des Tragens religiöser Kleidung in Bildungs- 
einnchtungen irn Fall Sahin darauf schließen, dass ein Ver- 
bot des Kopftuchtragens einer Lehrerin in einer Schule in 
einem deutschen Bundesland, das sich nach den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts richtet, mit den Grundrech- 
ten der EMRK nicht in Konflikt gerät. 

Die Hoffnung, dass die Straßburger Richter mit der jetzt 
ergangenen Entscheidung der Diskussion in Deutschland 
neue Impulse geben würden, hat sich nicht erfüllt. Hilfestel- 
lungen für die Lösung der schwierigen Fragen des Ob und 
Wie eines Kopftuchverbots für Lehrerinnen, mit denen sich 
die Länder immer noch konfrontiert sehen, lassen sich aus 

dem Sahin-Urteil vom 29.6.2004 nicht gewinnen. Es bleibt 
abzuwarten, welche Entscheidung die Große Kammer tref- 
fen wird.42 

Bemerkenswert ist, dass der französische Conseil consti- 
tutiomel in seiner Entscheidung vom 19.11.0443 über die 
Vereinbarkeit des Vertrags über eine Verfassung für Europa 
(VVE) mit der französischen Verfassung auf diese Position 
des EGMR Bezug nimmt (Ziff. 18). Unter ausdrücklicher 
Zugrundelegung der Entscheidung Sahin sieht er keinen Wi- 
derspruch zwischen dem in Art. 1 der franz. Verfassung ver- 
ankerten Grundsatz des Laizismus und der in Art. 11-70 Abs. 
1 VVE verankerten Religionsfreiheit, die die gleiche Reich- 
weite hat wie Art. 9 EMRK. Maßgeblich für diese Einschät- 
zung ist dabei, dass erstens der EGMR „den Wert des 
Grundsatzes des Laizismus zur Kenntnis genommen hat" 
und zweitens er den Mitgliedstaaten einen weiten Einschät- 
zungsspielraum zur Ausgestaltung des Spamungsverhätlt- 
nissses zwischen individueller Reigionsfreiheit und dem 
Grundsatz des Laizismus belässt. 

41 BVerfGE 108, 282 (313) = EuGRZ 2003, 621 (630); s. auch 
Sacksofsky (Fn. 35), NJW 2003,3297 (3300 f.); Engelken (Fn. 3 3 ,  
BayVBI. 2004, 97 (99 f.). 

42 Auf Antrag der Bf. bei der GK anhängig seit 10.11.2004. 
43 Dt. Ubersetzung, EuGRZ 2005, 45 (in diesem Heft). 
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Die Mitwirkung von Frauen bei der Gestaltung des po- 
litischen Lebens lässt sich durch Wiederholen von Postula- 
ten nicht erreichen. Der Schlüssel liegt bei zwingenden Re- 
geln in Parteistatuten oder besser in allgemeinen Geset- 
zen. Ziel des Paritätsgesetzes (PantätsG) vom 6. Juni 
2000' ist es, den gleichen Zugang von Frauen und Män- 
nern zu Wahlmandaten und Wahlämtern zu fördern.2 In 
der französischen Nationalversammlung wurde das Gesetz, 
gestützt auf die neuen Art. 3 und 4 der Verfassung (s.u. I.), 
bei nur drei Gegenstimmen verabschiedet. Nicht Quoten 
sind ausschlaggebend, sondern die absolute Pantät, die 
gleiche Anzahl von Frauen und Männern bei Wahlen. 
Anwendbar ist das ParitätsG auf: 

- Gemeinderatswahlen für Kommunen mit mehr als 
3.500 Einwohnern (Art. 2) 

- Regionalwahlen (Art. 5) 
- Wahlen zum Parlament auf Korsika (Art. 6) 
- Senatswahlen, soweit Verhältniswahl (Art. 3) 

. - Wahlen zur Nationalversammlung (Art. 15) 
- Wahlen zum Europäischen Parlament (Art. 7). 

Der Wahlmodus für die Regionalwahlen und die Wah- 
len zum Europäischen Parlament wurde nochmals durch 
Gesetz vom 11. Apnl 2003 geändert.3 
Nicht anwendbar ist das PantätsG auf: 

- Gemeinderatswahlen für Gemeinden mit weniger als 
3.500 Einwohnern 

- Bürgermeister(innen)wahlen 
- Wahlen zum Generalrat im Departement 
- Wahlen zum Senat, soweit das Mehrheitswahlsystem 

anwendbar ist. 

* Dem Andenken meines Vaters, Rechtsanwalt Dr. iur. Curt 
Mayer (t 27.9.2004), gewidmet, Dr. iur. Ingrid Alice Mayer, 
LL. M. (Huddersfield, GB), Regierungsrätin. 

Loi no 2000-493 du 6 juin 2000, JORF (Journal officiel de la 
Rkpublique francaise) du 7 juin 2000, S. 8560. 

... tendant i favonser l'kgal accks des femmes et des hommes 
aux mandats klectoraux et fonctions electives. 

Loi no 2003-327 du 11 avnl 2003, JORF du 12 avnl 2003, 
S. 6488. 
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I. Die Änderung der französischen Verfassung 
Um den Weg für das ParitätsG frei zu machen, musste zu- 

erst die französische Verfassung geändert werden. Knapp 
ein Jahr vor Verabschiedung des Gesetzes wurden im Juli 
1999 zwei Ergänzungen in die Verfassung der V. Republik 
vom 4. Oktober 1958 durch verfassungsänderndes Gesetz4 
aufgenommen. Art. 3 der Verfassung sieht nunmehr vor: 
„Das Geset2 fördert den gleichen Zugang von Frauen und 
Männern zu Wahlmandaten und Wahlämtem".5 Die Verfas- 
sung ermächtigt damit den einfachen Gesetzgeber, entweder 
Quoten vorzusehen oder die absolute Parität zwischen den 
Geschlechtern vorzuschreiben. 

Die zweite Ergänzung betrifft Art. 4 der Verfassung und 
bestimmt, dass „die Parteien und politischen Gruppierun- 
gen zur Anwendung dieses Prinzips beitragen".6 Parteien 
und politische Gruppierungen, die immerhin wesentlich 
durch den Staat finanziert werden, trifft also eine verfas- 
sungsrechtlich verankerte Pflicht, das Paritätsprinzip zu 
verwirklichen. 

So, wie das Gesetz in der Nationalversammlung ver- 
abschiedet worden war, trat es allerdings nicht in Kraft. 
Auf Antrag von 128 Senatoren der Opposition (RPR, 
UDF, UDL) hob der Conseil constitutionnel (Verfassungs- 
rat) mit Entscheidung vom 30. Mai 20007 mehrere Bestim- 
mungen des ParitätsG auf. Hierbei handelte es sich vor all- 
lem um Bestimmungen, die kleinere Gemeinden mit mehr 
als 2.500 Einwohnern betrafen. (Insoweit reichte ein ein- 
faches Gesetz für eine Änderung der Rechtslage nicht 
aus).' Der maßgebliche Teil des Gesetzes hingegen hatte 
Bestand. Die Untergrenze, bei der das ParitätsG zu greifen 
beginnt, liegt jetzt nicht mehr bei 2.500, sondem bei min- 
destens 3.500 Einwohnern pro Gemeinde. 

Zu erwähnen wäre noch, dass der französische Gesetz- 
geber bereits 1982 eine Quoten-Regelung hatte einführen 
wollen. Danach sollten für Listenwahlen auf Gemeinde- 
ebene die Kandidateniisten nicht mehr als 75 % von Per- 
sonen des gleichen Geschlechts enthalten dürfen. Der Ver- 
fassungsrat hatte jedoch am 18. November 1982 entschie- 
den, dass diese Bestimmung gegen Art. 3 der Verfassung 
von 1958 und Art. 6 der Erkiärung der Menschen- und 
Bürgerrechte von 1789 ver~ töß t .~  

als 1. Daher würde eine Liste, die bei 30 Männem nur '28 
Frauen vorsähe, gegen das Gesetz verstoßen und wäre da- 
her unzulässig. 

Das Gesetz sichert die Parität bei der Wahl zum Senat, 
soweit Listenwahl stattfindet, also in Departements, die 
das Recht auf vier Senatorensitze und mehr haben," bei 
den Regionalwahlen und bei der Wahl zum Europäischen 
Parlament durch das sog. tic-tac-System - „ein Mann, eine 
Frau". Der strikte Wechsel zwischen Frau und Mann ist 
vorgeschrieben.14 Für die Regionalwahlenlj und die Wah- 
len zum Europäischen Parlament16 gilt das seit dem Ände- 
rungsgesetz vom 11. April 2003. Für alle diese Listenwah- 
len gilt: Die Kandidaten haben ausdrücklich ihr Ge- 
schlecht anzugeben.17 Die Listen, die die vorgeschriebene 
Parität nicht respektieren, werden nicht registriert und 
sind damit nicht zugelassen. Dies folgt aus dem Wahlgesetz 
(Code electoral) i.d.F. des ParitätsG. 

Eine gewisse Erleichterung schafft das PantätsG für Ge- 
meinderatswahlen, wenn es bestimmt, dass ,,in jeder Ge- 
samtgruppe von sechs Kandidaten eine gleiche Anzahl 
von jedem Geschlecht enthalten sein m~ss ' ' . '~  Die Parität 
wird also auf jeweils sechs Kandidaten insgesamt bezogen. 
Mit anderen Worten und zum Beispiel, für die ersten sechs 
Kandidaten auf einer Liste können auf den Plätzen 1 bis 3 
ausschließlich Männer nominiert werden, wenn dann drei 
Frauen auf den Plätzen 4 bis 6 folgen. Möglich bleibt na- 
türlich auch das tic-tac-System mit dem strikten Wechsel - 
ein Mann, eine Frau. 

Für den.Gemeinderat bestimmt Art. L 265 Code electo- 
ral, dass die Präfektur die Kandidatur nicht annimmt, so- 
weit die nach Art. L 263 Code electoral i.d.F. des Art. 2 
ParitätsG vorgeschriebene Pantät der Listenbesetzung 
nicht eingehalten wurde. Das Verwaltungsgericht, das in- 
nerhalb von drei Tagen zu entscheiden hat, k a m  gegen 
die Nichtzulassung innerhalb von 24 Stunden angerufen 
werden (Art. L 263 Code electoral). Soweit das Verwal- 
tungsgericht nicht innerhalb der Frist entscheidet, wird 
die Liste zugelassen. 

Für den Senat bestimmt Art. L 300 Code electoral die 
paritätische Besetzung der Kandidatenlisten für Departe- 

11. Der Inhalt des Paritätsgesetzes 
Das ParitätsG differenziert danach, ob eine Partei oder 

politische Gruppierung eine Wahlliste mit mehreren Kan- 
didaten aufstellt (Verhältniswahl) oder ob - wie bei der 
Wahl zur Nationalversammlung - pro Wahlkreis eine Par- 
tei oder politische Gruppierung nur eine Person zur Wahl 
stellen kann (Mehrheitswahl). Als Sanktion ist ggf. eine 
Kürzung der öffentlichen Subventionen für die betreffende 
Partei vorgesehen, die sich nach dem Grad der Abwei- 
chung von der gesetzlich gewollten Pantät bemisst. 

1. Wahllisten mit mehreren Kandidaten 
Das ParitätsG knüpft unter Titel I an die Situation an,'' 

dass eine Partei oder politische Gruppierung eine Liste mit 
mehreren Kandidaten aufstellt. Das ist der Fall bei Ge- 
meinderatswahlen für Gemeinden mit mehr als 3.500 Ein- 
wohnern, den Senatswahlen, soweit das Verhältniswahl- 
recht Anwendung findet, bei den Regionalwahlen, den 
Wahlen zum Korsischen Parlament und bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament." 

Werden Kandidaten-Listen aufgestellt, so sieht das Ge- 
setz vor, dass „auf jeder Liste die Abweichung zwischen 
der Zahl der Kandidaten jeden Geschlechts nicht höher 
sein darf als eins".12 Das bedeutet, eine Wahlliste mit 59 
vorgeschlagenen Gemeinderatskandidaten darf nicht 
mehr als 30 Männer und muss mindestens 29 Frauen 
aufweisen - oder umgekehrt. Denn die Differenz zwischen 
der Anzahl der Männer und Frauen darf nicht größer sein 

Loi no 99-569 du 8 juillet 1999, JORF, 9 juillet 1999, S. 10175. 
Art. 3 Verf.: La loi favorise I'egal accks des femmes et des 

hommes aux mandats Llectoraux et aux fonctions ilectives. 
Art. 4 Verf.: Les partis et groupements politiques contribuent 

i4 la mise en aeuvre de ce principe dans les conditions determinees 
par la loi. 

Entscheidung Nr. 2000-429 DC, JORF, 7 juin 2000, S. 8564. 
Siehe im Einzelnen: L'Actualit.4 juridique - Droit administra- 

tif, 20 juillet / 20 aoDt 2000, S. 653-660. 
Entscheidung Nr. 1982-146 DC du 18 novembre 1982. 

l0 Titre Ier: Dispositions relatives aux elections se deroulant au 
scrutin de liste. 

Art. 2, 3, 5, 6,7 ParitätsG (Fn. 1). 
l2 Art. 2, 3, 5, 7 des ParitätsG (Fn. 1) bestimmen jeweils: sur 

chacune des listes, I'ecart entre le nombre de candidats de chaque 
sexe ne peut etre superieur k un. 

l3 Art. L 295 Code electoral. 
l4 Art. 3 und 7 des ParitätsG (Fn. 1) sehen jeweils vor: Chaque 

liste est composee altemativement d'un candidat de chaque sexe. 
l5 Art. L 346 Code electoral: la liste est composee alternative- ' 

ment d'un candidat de chaque sexe. 
l6 Art. 9 loi n" 77-729 du 7 juillet 1977, (loi relative i4 I'election 

des representants h 1'Assemblee des Communautes europ.4e~es), 
modifi.4 par loi n" 2003-327 (Fn. 3): La liste est composie altema- 
tivement d'un candidat de chaque sexe. 

" Art. 2 (11), 5 (11), 7,14 des ParitätsG (Fn. 1). 
l8 Art. 2 des ParitätsG (Fn. I): Au sein de chaque groupe entier 

de six candidats dans I'ordre de presentation de la liste doit figurer 
un nombre egal de candidats de chaque sexe. 
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ments, in denen die Verhältniswahl stattfindet. Art. L 303 
Code klectoral sieht vor, dass der Präfekt, wenn diese Be- 
dingung nicht erfüllt ist, innerhalb von 24 Stunden das Ver- 
waltungsgencht anruft, das innerhalb von drei Tagen zu 
entscheiden hat. Die Entscheidung des Verwaltungs- 
gerichts kann ggf. nur durch Anfechtung der Wahl vor 
dem Conseil constitutiomel angegriffen werden. 

Für den R$gionalrat wird die paritätische Besetzung der 
Listen durch Art. L 346 Code klectoral vorgeschrieben. 
Kandidaturen, die diese Bedingung nicht erfüllen, werden 
nach Art. L 350 Code electoral nicht registriert. Das Ver- 
waltungsgericht kann nach Art. L 351 gegen diese Ent- 
scheidung der Präfektur angerufen werden. Die Entschei- 
dung des Verwaltungsgerichts indes kann nur durch 
Rechtsmittel gegen die Wahl selbst angefochten werden. 

Kandidatenlisten für das Europäische Parlament haben 
nach Art. 9 Gesetz Nr. 77-729 vom 7.7.1977, Wahlgesetz An- 
hang 111, i.d.F. von Art. 17 des Änderungsgesetzes 
Nr. 2003-327 vom 11. April 2003 die dort vorgeschriebene 
Parität einzuhalten.19 Nach Art. 12 dieses Gesetzes ruft der 
Imenminister innerhalb von 24 Stunden das oberste Ver- 
waltungsgericht (Conseil d'Etat) zur Entscheidung an, 
wenn einschlägigen Bedingungen nicht eingehalten wurden. 

2. Kürzung der öffentlichen Parteienfinanzierung als 
Sanktion 

a. Allgemeines 
Titel 3 des ParitätsG regelt Bestimmungen für eine Kür- 

zung der den Parteien und politischen ~ r u ~ ~ i e r u n ~ e n  ge- 
währten staatlichen Finanzhilfen. Diese bestehen aus zwei 
ungleichen Teilen. Die erste (kleinere) Hälfte richtet sich 
nach der bei den letzten Wahlen erlangten Zahl der Wäh- 
lerstimmen. Die sich ergebende Summe wird bei Abwei- 
chungen vom ParitätsG gekürzt. Die zweite (größere) 
Hälfte richtet sich nach der Zahl der im Parlament (Natio- 
nalversammlung und Senat) erreichten Sitze. Dieser Teil 
wird von der Kürzungssanktion des ParitätsG nicht be- 
rührt (ausführlich s. unter III., 7., S. 21). 

Ausgangspunkt der folgenden Erläuterungen ist zunächst 
die Tatsache, dass im Rahmen der Mehrheitswahl zur Natio- 
nalversammlung von einer Partei oder politischen Gruppie- 
rung pro Wahlkreis nur je eine Kandidatin oder ein Kan- 
didat aufgestellt werden darf. Zur Herstellung der Parität 
sieht das Gesetz folgende Lösung vor: Tritt eine Partei oder 
politische Gruppierung in einer Vielzahl vori Wahlkreisen 
an, und zwar in mindestens 50 Wahlkreisen verteilt auf min- 
destens 30 Departements, so darf die Differenz zwischen der 
Anzahl der weiblichen und der männlichen Kandidaten be- 
zogen auf deren Gesamtzahl in den betreffenden Wahlkrei- 
sen lediglich 2 % betragen. Ein Beispiel mag dies verdeutli- 
chen: Bei der Wahl zur Nationalversammlung stellt sich eine 
Partei in 100 Wahlkreisen zur Wahl. Dann darf diese Partei 
in 51 Wahlkreisen männliche und in 49 Wahlkreisen weibli- 
che Kandidaten aufstellen - oder umgekehrt. Die Abwei- 
chung beträgt so nicht mehr als 2 %. 

Finanziell unangenehme Folgen hat es erst, wenn eine 
Partei oder politische Gruppierung die 2 %ige Toleranz- 
grenze bei der Kandidatinnenaufstellung unterschreitet. 
Nach Art. 15 des ParitätsG wird die erste Hälfte der staat- 
lichen Parteienfinanzierung gekürzt, wenn der Unterschied 
der Zahl der Kandidaten des einen und der des anderen 
Geschlechts mehr als 2 % der Gesamtzahl der Kandidaten 
beträgt.20 Die Strafkürzung der Mittel entspricht der 
Hälfte der prozentualen Differenz zwischen Kandidatin- 
nen und Kandidaten, gemessen an ihrer Gesamtzahl. 

Mit anderen Worten: die Höhe der Kürzung richtet sich 
nach der Intensität der Abweichung vom legislativen Ziel 
der Parität. Eine zweiprozentige Abweichung bleibt ohne fi- 
nanzielle Folgen. Soweit die Abweichung zwischen Män- 
nern und Frauen mehr als 2 % beträgt, wird zunächst in Pro- 

zent ausgerechnet, wie hoch die Abweichung ist. Um die 
Hälfte dieses Prozentsatzes wird die Subvention für die be- 
treffende Partei gekürzt. Dies soll an Hand der Wahl zur Na- 
tionalversammlung vom Juni 2002 demonstriert werden." 

b) Wahl zur Nationalversammlung vom Juni 2002 als An- 
wendungsfall 

Unmittelbar nach den Wahlen zur Nationalversamm- 
lung am 9. und 16. Juni 2002 wurde von der „Beobach- 
tungsstelle für die Parität von Frauen und Männern beim 
Premierminister" auf der Grundlage des vorläufigen amtli- 
chen Endergebnisses eine Übersicht (Arbeitsdokument) 
über Anwendung und Auswirkung des Paritätsgesetzes er- 
stellt. Die folgenden Zahlen sind diesem Dokument ent- 
n ~ m m e n . ~ ~  Es sind Jahreszahlen - auch wenn die Wahl, 
um die es geht, in der Jahresmitte stattfand. Die Auszah- 
lung der Mittel aus der Parteienfinanzierung erfolgt nor- 
malenveise am Jahresanfang auf der Basis einer Verord- 
nung. Die Zahlen in der AuszahlungsVO für das Jahr 
200423 können von den Zahlen in dem, unmittelbar nach 
der Wahl erstellten, Bericht der Paritäts-Beobachtungs- 
stelle durch leichte Verschiebungen im amtlichen End- 
ergebnis bzw. in den Fraktionen gering abweichen. 

Die Präsidenten-Pariei - UMP 
Beim ersten Wahlgang zu den Präsidentschaftswahlen 

am 21. April 2002 errang Arntsinhaber Jacques Chirac mit 
19,88 % nur knapp mehr Stimmen als der rechtsradikale 
Jean-Marie Le Pen, Front National: 16,86 % (der weitere 
rechtsradikale Kandidat Bruno Megret, vorm. FN: 2,34 %, 
beide Rechtsradikale zusammen: 19,20 %); Premierminis- 
ter Lionel Jospin, Sozialist, erreichte mit nur 16,18 % nicht 
einmal mehr den zweiten Wahlgang. Chirac wurde im 
zweiten Wahlgang am 5. Mai nur deshalb mit 82,21 % wie- 
dergewählt, weil auch die Sozialisten unter den Wählern 
für ihn gestimmt hatten, um sich die Schande Le Pen zu 
ersparen. 

Zwei Tage nach dem Schock vom 21. April wurde auf 
Initiative von Chirac - im Hinblick auf den zweiten Wahl- 
gang der Präsidentschaftswahlen im Mai und die Par- 
lamentswahlen im Juni - das Parteienbündnis UMP am 
23. April 2002 als gaullistisch geführte Sammlungsbewe- 
gung mehrerer Parteien gegründet. Das Kürzel UMP stand 
für Union pour la Majoritk Prksidentielle (Union für eine 
Mehrheit des Präsidenten). Nach den Parlamentswahlen, 
bei denen die UMP erfolgreich abschnitt, erfolgte am 17. 
November 2002 eine Umgründung. Seitdem steht UMP 
für Union pour un Mouvement Populaire (Union für eine 
Volksbewegung). 

'' Loi nO 77-729 du 7 juillet 1977, annexe 111, Code electoral, 
modifiee par la loi nO 2003-327 du 12 avril2003 (Fn. 3). 

20 Art. 9 Abs. 1 Gesetz Nr. 88-227 V. 11. März 1988 i.d.F.d. Art. 15 
ParitätsG: Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, 
I'ecart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant declare 
se rattacher ?i ce parti ou groupement, lors du demier renouvelle- 
ment gentral de 1'Assemblee nationale, conformement au deu- 
xieme alinta de l'article 9, depasse 2 % du nombre total de ces can- 
didats, le montant de la prernikre fraction qui lui est attribue en ap- 
plication des articles 8 et 9 est diminue d'un pourcentage egal a la 
moitii de cet tcart rapporte au nombre total de Ces candidats. 

2' Premier Ministre, Observatoire de la Parite entre les Femmes . 
et les Hommes, Catherine Genisson, Rapporteuse generale: Appli- 
cation de la loi du 6 juin 2000 dite « de la pante » aux elections 
legislatives de juin 2002, Arbeitsdokument, S. 12, Schaubild 6. 

22 Arbeitsdokument (Fn. 21). 
23 Dekret Nr. 2004-131 V. 11.2.2004 in Anwendung der Art. 9 

und 9 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 88-227 V. 11.3.1988 bzgl. der finan- 
ziellen Transparenz des politischen Lebens (relative i la trans- 
parence financiere de la vie politique), JORF V. 12.2.2004, 
S. 2858 ff. 
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Die Präsidenten-Partei UMP hatte für die Wahl zur Na- 
tionalversammlung im Juni 2002 landesweit 19,93 % 
Frauen und 80,07 % M ä ~ e r  aufgestellt. Im ersten Wahl- 
gang entfielen auf die UMP 8.619.859 Stimmen. Dafür be- 
käme sie bei ca. 1,55368 Euro pro Stimme insgesamt 13,4 
Mio Euro als jährliche öffentliche Finanzierung. Nun aber 
betrug der Unterschied zwischen den 80,07 % männlichen 
und den 19,93 % weiblichen UMP-Kandidaten 60,14 %. 
Diese Abweichung von der gesetzlich angestrebten Parität 
führte zu einem Strafabzug in Höhe von (60,14 % : 2 =) 
30,07 %. Dies ergibt bezogen auf 13,4 Mio Euro einen 
Strafabzug von rund 4 Mio Euro. Verblieb also nach Ab- 
zug der Strafe aus dem ParitätsG als erster Teil der öffent- 
lichen Finanzierung nur noch eine Jahressumme von 9,4 
Mio Euro. Die konkrete Summe in der ZahlungsVO für 
das Jahr 2004 betrug knapp 9,8 Mio Euro. 

Die Sozialistische Partei - PS 
Die Sozialistische Partei [le Parti Socialiste (PS)] hatte 

landesweit 36,13 % Frauen und 63,87 % Männer auf- 
gestellt. Der Unterschied betrug also 27,74 %. Davon die 
Häifte ergab einen Strafabzug von (27,74 : 2 =) 13,87 %. 
Bei 6.142.654 Wählern hätte die Sozialistische Partei 9,5 
Mio Euro erhalten. Durch den Strafabzug wegen mangeln- 
der Parität verlor sie 1,3 Mio Euro. Der erste Teil der öf- 
fentliche Finanzierung reduzierte sich damit auf 8,2 Mio 
Euro jährlich. Als konkrete Summe ist in der ZahlungsVO 
für 2004, in einer Rubrik zusammen mit der Splitterpartei 
der Linksradikalen (Radicaux de Gauche) und Nahe- 
stehenden, der Betrag von 9 Mio Euro ausgewiesen. 

Die Grünen - Les Verts 
Die Grünen hielten sich an die Vorgaben des Gesetzes 

und mussten sich bei der öffentlichen Parteienfinanzierung 
keine Strafsummen abziehen lassen. Bei 1.145.781 Wäh- 
lern im ersten Wahlgang und keinerlei Strafabzug betrug 
die Jahressumme bei den Grünen knapp 1,8 Mio Euro, 
für 2004 knapp 1,9 Mio Euro. 

IIi. Die Anwendung des Paritätsgesetzes und deren 
Frauen-spezifische Ergebnisse 

1. GemeinderatswahlenZ4 
Frankreich hat 36.763 Kommunen (36.551 im Mutter- 

land). Diese Zahl ist doppelt so hoch wie in Deutschland 
mit seinen 16.061 Gemeinden. 80 % der französischen Kom- 
munen haben jedoch weniger als 10.000 Einwohnerlinnen, 
nur 2 % zählen über 10.000 Einwohner/imen. Die Zahl der 
kommunalen Mandatsträger liegt bei etwa 500.000. Ge- 
meinderatsrnitglieder werden für 6 Jahre gewählt. 

Gemeinden über 3.500 Einwohner/innen 
In Gemeinden ab 3.500 Einwohnern wird nach dem 

Mehrheitswahlprinzip in zwei Wahlgängen gewählt. Er- 
reicht eine Liste im ersten Wahlgang die absolute oder im 
zweiten Wahlgang die relative Mehrheit, so fallen ihr die 
Häifte ailer Sitze zu. Die restlichen Sitze werden unter 
allen Listen, die mindestens 5 % der Stimmen auf sich ver- 
einigen konnten, proportional aufgeteilt. Diese Mischung 
aus Mehrheits- und Verhältniswahl SOU einerseits regie- 
rungsfähige Mehrheiten in den Gemeinderäten garantie- 
ren und andererseits eine Repräsentation der Minderhei- 
tenlisten ermöglichen. 

Das ParitätsG ist gemäß Art. 2 anwendbar. In den Ge- 
meinden mit mehr als 3.500 Einwohnern hat sich der 
Frauenanteil bei den Wahlen 2001 verdoppelt. Er stieg 
von 25,7 % (im Jahr 1995) auf 473 % im Jahr 2001. 

Gemeinden unter 3.500 Einwohner/innen 
In den Kommunen mit weniger als 3.500 Einwohnern 

wird das Mehrheitswahlrecht mit zwei Wahlgängen prakti- 

ziert. Hier ist das ParitätsG nicht anwendbar. Eine politi- 
sche Sogwirkung hat es nur in beschränktem Maße entfal- 
tet. Der Frauenanteil stieg von 21 % (im Jahr 1995) auf 
30 % im Jahr 2001. 

Alle Gemeinden insgesamt 
Für ganz Frankreich ist damit der Frauenanteil durch- 

schnittlich in allen Gemeinden insgesamt und unabhängig 
von ihrer Größe von 21,7 % (im Jahr 1995) auf 33 % im 
Jahr 2001 gestiegen. 

2. Bürgermeister/innen- Wahlen 
Im Gegensatz zur Süddeutschen Ratsverfassung mit ihrer 

direkten Bürgemeister-Wahl werden in Frankreich (wie in 
Norddeutschland) der Bürgermeister aus der Mitte des Ge- 
meinderats gewählt. Sie werden auf sechs Jahre gewählt. Oft 
handelt es sich um Dauer-Amtsinhaber. Bürgermeister re- 
gieren aufgrund ihrer Belastung mit anderen politischen 
Mandaten ihre Stadt bzw. Gemeinde nur am Wo~henende .~~  

Das ParitätsG ist nur auf die Gemeinderatswahlen, 
nicht aber auf die Bürgermeisterlinnen-Wahl anwendbar 
und hatte deshalb bisher nur eine verhältnismäßig geringe 
Wirkung. 7,5 % betrug der Bürgermeisterinnen-Anteil im 
Jahr 1995 und steigerte sich 2001 auf nur 10,9 % .26 

3. Generalrat 
Frankreich ist in 100 Departements aufgeteilt, von denen 

sich 96 im Mutterland und 4 in Ubersee (Martinique, Gua- 
deloupe, Reunion, Guayana) befinden. Die Departements 
haben zwischen 2,l Mio Einwohnern (Paris) und 73.000 Ein- 
wohnern (Lozkre). Die Departements sind übergemeindli- 
che Gebietskörperschaften, ähnlich den Kreisen in Deutsch- 
land. Das parlamentarische Gremium im Departement ist 
der Conseil gknkral (wörtlich: Allgemeiner Rat; gebräuch- 
lich: Generalrat), dessen Mitglieder - Conseillers genkraux 
bzw. Conseillitres generales (Allgemeine Räte) - werden 
üblicherweise auch mit Generalräte übersetzt. Gewählt wer- 
den sie auf sechs Jahre durch Mehrheitswahl in Wahlkreisen 
pro Kanton mit zwei Wahlgängen. 

Das ParitätsG ist nicht anwendbar. Der Frauenanteil be- 
trug im Jahr 2004 10,9 %, wobei in 18 Departements über- 
haupt keine Frau gewählt wurde. Nach den Wahlen 2001 
waren es 9,8 % Frauen, zuvor 1998 waren es 8,6 % Frauen, 
die als conseillkres gknkrales bei den Kantonalwahlen im 
Departement gewählt wurden. Eine Steigerung von 2,3 % 
in 6 Jahren.n 

4. Regionalrat 
Frankreich besteht aus 26 Regionen, von denen sich 22 

im Mutterland und 4 in Übersee befinden. Die Handlungs- 
felder der Regionen sind sehr viel gezielter und speziali- 
sierter als die der Kommunen und Departements. Das be- 
schließende Organ der Region ist der Regionalrat. Seine 
Mitglieder, die Conseillers rkgionaux werden für alle Re- 
gionen am gleichen Tag im März für 6 Jahre gewählt. Es 
gilt das Verhältniswahlsystem. 

Art. L 346 Code electoral wurde durch Art. 5 des Pari- 
tätsG und Art. 4 des Gesetzes Nr. 2003-327 geändert. Die 
Erleichterung, dass - wie bei den Gemeinderatswahlen - 
nur jede Gesamtgruppe von 6 Kandidaten eine gleiche An- 

Observatoire de la Parit6 entre les Femrnes et les Hommes, 
Rapport ?i Monsieur le Premier Ministre, Cafherine Genisson, 
Rapporteuse generale, März 2002, S. 13-51. 

Marieluise Chrisfadler / Henrik Uterwedde (Hrsg.): Länder- 
bencht Frankreich, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band 360, 
Born 1999, S. 370 f. 

26 Wahlergebnisse a.a.0. (Fn. 24), S. 66. 
*' Wahlergebnisse a.a.0. (Fn. 24), S. 51-57. 
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zahl von Frauen und Männern benennen muss, wurde auf- 
gehoben. Für die Wahlen im Jahr 2004 mussten die Wahl- 
listen abwechselnd mit einem Kandidaten von jedem Ge- 
schlecht aufgestellt werden.I8 

Nach den Regionalwahlen 2004 sind die Regionalräte 
heute die weiblichsten Parlamente Frankreichs. Während 
1998 lediglich 27,5 % Frauen in die Regionalräte gewählt 
wurden, sind, es nach den Wahlen 2004 47,6 %, so dass 
eine wirkliche Gleichstellung vorliegt. Allerdings wurde le- 
diglich eine einzige Frau Präsidentin einer Region (Poitou- 
Charente). 29 

5. Senatswahlen 
Der Senat besteht derzeit aus 331 Senatoren, bis 2010 

aus 346, die in allgemeiner, indirekter Wahl von einem 
Wahlgremiurn gewählt werden. Das Wahlmänner(-frau- 
en)gremium besteht aus Ca. 150.000 Personen, und zwar 
aus Abgeordneten, Mitgliedern der Regionalräte, der Ge- 
neralräte sowie aus Stadt- und Gemeinderäten. Senatoren 
sind die „Gewählten der Gewählten 1 Les 6lus des 6lus". 
Deshalb gehört dem Senat ein hoher Prozentsatz lokaler 
Mandatsträger an. Nach der Reform im Jahr 2003 wird 
der Senat alle drei Jahre zur Hälfte erneuert,30 bis dahin 
im Drei-Jahres-Rhythmus jeweils zu einem Drittel. Die Se- 
natoren werden jetzt auf sechs Jahre gewählt, früher für 
neun Jahre. Das Mindestalter für ein Senatsmandat wurde 
von 35 auf 30 Jahre herabgesetzt. 

Bei der letzten Senatswah13' im September 2004 waren 
unter den 128 neu gewählten oder wiedergewählten Sena- 
toren 31 Frauen, also 24,2 %. Unter den 117 ausscheiden- 
den Senatoren waren nur 9 Frauen, also 7,7 %. Auf- 
geschlüsselt ergibt sich folgende Situation: Dort, wo das 
ParitätsG Anwendung fand, d.h. in Departements mit Ver- 
hältniswahlsystem, wenn die Zahl der zu wählenden Sena- 
toren vier oder mehr beträgt, stieg der Frauenanteii nach 
der Wahl vom 26.9.2004 um 34,9 %. Von den insgesamt 83 
Sitzen gingen 29 Sitze an Frauen. Demgegenüber steigerte 
sich der Frauenanteil bei den Senatswahlen, soweit das Pa- 
rität& keine Anwendung fand, praktisch überhaupt nicht. 
Von den 45 Senatssitzen gingen nur zwei an Senatorinnen. 

Bei der Wahl 2001 wurden, soweit das ParitätsG anwend- 
bar war, 27 % Frauen gewählt, und zwar 20 von 72, während 
es nur 7,l %, d.h. 2 von 28 waren, soweit das ParitätsG nicht 
griff. Insgesamt stieg der Frauen-Anteil im Senat von 5,6 % 
(im Jahr 1998), nach Inkrafttreten des ParitätsG auf 10,6 % 
im Jahr 2001 und auf 16,9 % im Jahr 2004. 

6. Wahlen zur Nati~nalversammlung~~ 
Die Nationalversammlung besteht aus 577 Abgeord- 

neten, die in direkter Wahl nach dem Mehrheitswahlrecht 
in zwei Wahlgängen gewählt werden. Pro Wahlkreis ist ein 
Mandat zu vergeben. Bei 577 Wahlkreisen wird damit einle 
AbgeordneteIr für Ca. 100.000 Einwohnerlinnen gewählt. 
Die Legislaturperiode der Nationalversammlung beträgt 
fünf Jahre. Sie wird verkürzt, wenn der Staatspräsident die 
Auflösung der Nationalversammlung beschließt, wie dies 
am 21. April1997 (zum fünften Mal seit Beginn der V. Re- 
publik 1958) geschah - hier mit der von Staatspräsident 
Jacques Chirac unerwarteten Folge, dass er seine Mehrheit 
in der Nationalversammlung an die Sozialisten (Premier- 
minister Lionel Jospin) verlor. Nach den letzten Wahlen zur 
Nationalversammlung am 9. und 16. Juni 2002 kam wieder 
eine rechte Mehrheit an die Regierung. Der Frauenanteil 
von 10,92 % (im Jahre 1997) stieg auf 12,3 %. Trotz Pari- 
tätsG gelangten 2002 nur 71 weibliche Abgeordnete in die 
Nationalversammlung (bei einer Gesamtzahl von 577 Abge- 
ordneten). Immerhin war der Anteil der Kandidatinnen von 
22 % (im Jahr 1997) auf 38 % gestiegen. 

Weniger Kandidatinnen als vom Gesetz vorgesehen, 
st-ellten die großen Parteien UMP und PS auf (S.O. bei II., 
2., b., S. 19). Die Minderheitsgruppierungen und -parteien 

stellten dagegen durchweg zu Ca. 50 % Kandidatinnen auf. 
So hatten z.B. Lutte Ouvriere 50,18 % Kandidatinnen, die 
Grünen 49,78 % , Front National 48,85 % Kandidatinnen. 
Die parlamentarisch geschrumpfte Kommunistische Partei 
präsentierte 2002 zu 43,95 % Kandidatinnen, während es 
1997 noch 26,8 % waren. 

Das Kalkül der Minderheitsgruppierungen gründet sich 
allerdings eher auf pragmatische t~berlegungen als auf die 
Forderung nach Parität, denn sie finanzieren sich vor allem 
aus dem ersten Bruchteil der staatlichen Parteiensubven- 
tion. Die großen Parteien dagegen bevorzugen offensicht- 
lich einen gesicherten Parlamentssitz für einen Mann, als 
eine riskante Kandidatur für eine Frau.33 

7. Begrenzte Reichweite der Kürzungs-Sanktionen 
aus dem Paritätsgesetz gegenüber der staatlichen 
Parteienfinanzierung 
Die staatliche Finanzierung der Parteien und politischen 

Gruppierungen regelt ein Gesetz vom 11. März 1988.W Die 
Höhe der jährlichen Gesamtsumme wird jeweils von den 
Parlamentspräsidien vorgeschlagen und im Staatshaushalt 
verankert. Art. 8 und 9 des Gesetzes teilen die staatliche Fi- 
nanzierung der Parteien und politischen Gruppierungen in 
zwei ungleiche Teile auf. Der erste (kleinere) Teil wird pro- 
portional zu den im ersten Wahlgang (im zweiten Wahlgang 
stellen sich nur noch die bestplazierten Kandidaten einer 
Stichwahl) erlangten Wählerstimmen auf diejenigen Par- 
teien und politischen Gruppierungen verteilt, die in mindes- 
tens 50 Wahlkreisen in mindestens 30 Departements, Kan- 
didaten aufgestellt haben. Den zweiten (größeren) Teil er- 
halten die Parteien proportional zu ihrer Stärke an Man- 
daten im Parlament (Nationalversammlung und Senat). 

Lässt eine Partei oder politische Gruppierung die ge- 
setzlichen Paritätsvorgaben unbeachtet, dann sieht Art. 15 
ParitätsG als Sanktion eine Kürzung der Finanzierung der 
Partei oder politischen Gruppierung vor (S.O. II., 2., S. 19). 
Die Kürzung wirkt sich jedoch nur auf den ersten - deut- 
lich kleineren -Teil der jährlichen Zahlungen aus, der sich 
nach den Wählerstimmen richtet. 

Nach der ZahlungsVO 200435 beträgt die Jahressumme 
der staatlichen Parteienfinanzierung 73,2 Mio Euro. Da- 
von entfallen auf den ersten - wählerabhängigen - Teil 
33,l Mio Euro und auf den zweiten Teil, der sich nach der 
Zahl der errungenen Sitze im Parlament (Nationalver- 
sammlung und Senat) richtet, 40,l Mio Euro. Das ent- 
spricht gut 45.000 Euro pro Mandat.36 

Das führte nach der Wahl zur Nationalversammlung im 
Jahr 2002 bei der von Chirac initiierten Präsidentenpartei 
und den Sozialisten zu folgender Ge~amtrechnung:~' Die 
Präsidentenpartei UMP verlor 4 Mio Euro beim ersten Teil 
der Parteienfinanzierung. Sie erhält jedoch über den zwei- 

Gesetz Nr. 2003-327 (Fn. 3). 
29 Marie-Jo Zimmermann, Pariti et modes de scrutin: conforter 

I'igaliti, Note de synthkse, Juni 2004, S. 3 f. 
30 Loi no 2003-696 du 30 juillet 2003. 
31 Vgl. Marie-Jo Zimmermann, Deputie de la Moselle, Rappor- 

teuse ginbrale, communique de presse, 27.09.2004. 
32 Für die statistischen Angaben vgl. Premier Ministre, Obser- 

vatoire ..., Arbeitsdokument (Fn. 21), S. 1-22. 
33 L'Express International, Nr. 2659, Woche vom 20-26. Juni 

2002, Pant i  bien ordomie ..., S. 19-20. 
j4 Art. 7 Gesetz Nr. 88-227 (bzgl. finanzieller Transparenz, 

Fn. 23). 
S.O. Fn. 23. 

36 Arbeitsdokument (Fn. 21), S. 2. 
" Ebd., S. 17, Schaubild 10. 
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ten Teil der Finanzierung für 355 gewählte Abgeordnete 16 
Mio Euro. Die Sozialisten verloren 1,3 Mio Euro beim ers- 
ten Teil der Finanzierung. Über den zweiten Teil bekommen 
sie für 140 gewählte Abgeordnete 6,4 Mio Euro. 

Der Teil der staatlichen Parteienfinanzierung für ge- 
wählte Mandatsträger ist damit lukrativer - nicht zuletzt 
deshalb, weil er der Wirkung des Paritätsgesetzes entzogen 
ist. Für eina Partei ist es auch finanziell attraktiver, mög- 
lichst viele Kandidaten durchzubringen und sei es um den 
Preis, das ParitätsG zu ignorieren und die finanzielle 
Strafe in Kauf zu nehmen. Die Folge ist, dass sich lediglich 
die Parteien, die ohnehin davon ausgehen, wenig Kandida- 
ten durchzubringen, stets und genau an die Regeln des Pa- 
ritätsG halten, um nicht auch noch bei der stimrnenbezoge- 
nen Parteienfinanzierung Abzüge hinnehmen zu müssen. 
Der Anreiz in der Form dieser vorgesehenen finanziellen 
Strafe ist damit zu relativieren. 

W. Rechtspolitische Konsequenzen 
I .  Wahlbeteiligung 

Wenn auch die Wahlbeteiligung in keinem direkten Zu- 
sammenhang mit der Rolle der Frau in den Parlamenten 
steht, so soll nicht unerwähnt bleiben, dass sie bei der Wahl 
zur Nationalversammlung 2 W  mit 60 % relativ schwach 
war. 39,7 % der in Wahllisten eingeschriebenen Wählerin- 
nen und Wähler gingen nicht zur Urne. Das k a m  - 2.T. 
jedenfalls - mit zwei Besonderheiten des französischen 
Wahlsystems zusammenhängen. (1) Die Möglichkeit der 
Briefwahl wurde 1975 abgeschafft, um die Gefahr des Wahl- 
betrugs zu vermeiden. Unter sehr engen Vorraussetzungen 
kann das Stimmrecht immerhin auf einen Bevollmächtigten 
übertragen werdea3" (2) Voraussetzung für die Stimm- 
abgabe ist die Eintragung in die Wählerlisten. Diese werden 
von den Gemeinden geführt. Wechselt jemand seinen 
Wohnsitz, so muss er sich erneut in die Wählerliste eintragen 
lassen. Bedingt durch Wohnortswechsel waren 1997 35 % 
der 18 bis 19-jährigen und 20 % der 20 bis 21-jährigen nicht 
in den richtigen Wählerlisten verzeichnet. Bei den über 
50-jährigen waren dies nur 3 %. Auch diese formelle Wahl- 
Voraussetzung kam Wahlabstinenz erklären.39 

2. Vorschläge der Beobachtungsstelle für die Parität 
(Observatoire de la paritk) beim Premierminister 
Die französische Stelle zur Beobachtung der Pantät zwi- 

schen den Frauen und Männern, die 1995 nach den Prä- 
sidentschaftswahlen eingerichtet wurde,40 hatte nach 
Art. 16 ParitätsG alle drei Jahre (erstmals im Jahr 2002) 
an den Premierminister einen Bericht zu erstatten. Ihre 32 
Mitglieder sind Parlamentarierinnen oder kommen aus 
anerkannten Funktionen des öffentlichen Lebens wie 2.B. 
von Universitäten. Generalberichterstatterin ist derzeit 
Marie-Jo Zimmermann, Abgeordnete des Departements 
Moselle (Deputee de la Moselle). 

Die Beobachtungsstelle für die Parität hält es für uner- 
lässlich, das Pantätsgesetz zu erweitern. Deren Vorschlä- 
gen ist zu~ustirnmen:~~ 
- das Pantätsgesetz sollte auch auf die Kantonalwahlen 

Anwendung finden, was eine Änderung des Wahlsystems 
für die Generalräte (S.O. III., 3., S. 20) notwendig machte, 

- für die Senatswahlen sollte das Verhältniswahlsystem 
bereits in Departements mit nur drei (statt gegenwärtig 
vier) zu wählenden Senatoren gelten, 

- das Paritätsgesetz sollte auf alle Gemeinden anwendbar 
sein und nicht nur auf jene ab 3.500 Einwohnern, 

- das Pantätsgesetz sollte auch auf Wahlämter Anwen- 
dung finden, 

- die entscheidenden Instanzen der politischen Parteien 
sollten ebenfalls auf allen Ebenen paritätisch besetzt sein, 

- eine Häufung der Mandate verschiedener Ebenen in ei- 
ner Person sollte unterbunden werden. Das Gesetz 

vom 5. April 2000 hat zwar eine gewisse Beschränkung 
der Mandatshäufung gebracht,j2 ist aber nicht ausrei- 
chend. 
Die Beobachtungsstelle für die Pantät von Frauen und 

Männern weist auch darauf hin, dass die Feminisierung 
der Kandidaturen gleichzeitig eine Verjüngung und damit 
die Öffnung für andere Bevölkerungsschichten bedeutet. 
So sind Bürgermeisterinnen in den Altersgruppen zwi- 
schen 25 und 34 Jahren sowie zwischen 35 und 49 Jahren 
verhältnismäßig mehr vertreten. Diese Beobachtung gilt 
übrigens auch für die Wahlen zur Nationalversammlung 
oder 2004 zum Senat. 

V. Rechtsvergleichende Überlegungen 
Es ist offensichtlich, dass Paritätsgesetze über die Gren- 

zen Frankreichs hinaus wünschenswert sind. Die folgenden 
Ausführungen sollen zu vertiefender Beschäftigung mit 
dem Thema anregen. 

1. Deutschland 
Rechtlich bestehen keine Bedenken,43 insbesondere 

nachdem Art. 3 Abs. 2 GG im Jahr 1994 wie folgt ergänzt 
wurde: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männem und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin."44 
Art. 38 Abs. 1 GG legt für die Bundestagswahlen und 
Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG für die Wahlen zu den Voiksvertre- 
tungen in den Ländem, Kreisen und Gemeinden die Wahl- 
rechtsgrundsätze fest. Der Grundsatz der Wahlrechts- 
gleichheit würde durch ein Pantätsgesetz nicht verletzt. 
Das aktive Wahlrecht wird nicht betroffen, da jede Stimme 
das gleiche Gewicht hat und behält. Die passive Wahl- 
rechtsgleichheit gewährleistet den Wahlbewerbern Chan- 
cengleichheit im Wahlvorgang. Diese wird von Kriterien 
zur Aufstellung der Wahlvorschläge nicht betroffen. 

Der Grundsatz der Freiheit der Wahl fordert die Wahl- 
möglichkeit zwischen konkurrierenden Kandidaten und 
Programmen. Pantät auf der Kandidaten-Ebene fördert 
die Pluralisierung der Wahlvorschläge entsprechend den 
Bevölkerungsanteilen. Der Grundsatz der freien Wahl 
wäre nicht betroffen, da die Kandidatenaufstellung vor 
der Stimmabgabe liegt und die Wählerinnen und Wähler 
bei einer Listenwahl ohnehin an vorgegebene Listen ge- 
bunden sind. 

Die Realisierbarkeit eines Paritätsgesetzes hängt 
schließlich auch davon ab, ob jeweils überhaupt genügend 
Bewerber beiderlei Geschlechts für Kandidaturen zur Ver- 
fügung stehen. Daran ist weder auf Bundes- noch auf Lan- 
desebene bzw. auf Kommunalebene zu zweifeln.45 

2. Großbritannien 
1993 führte die Labour-Partei die Regelung ein, 50 % 

ihrer Wahlkreise an Frauen zu vergeben. Dies wurde durch 
das Arbeitsgericht von Leeds 1996 mit der Begründung für 
rechtswidrig erklärt, eine derartige Regelung verstoße ge- 

38 Droit de vote par procuration, Art. L 71 Code ilectoral 
i.d.F.d. Art. 4 Gesetz Nr. 75-1329 V. 31.12.1975, JORF V. 3.1.1976, 
S. 141. 

39 Cf. Udo Kempf, Von de Gaulle bis Chirac, Das politische Sys- 
tem Frankreichs, 3. Auflage 1997, S. 218. 

" Durch Dekret vom 18. Oktober 1995. 
I' Observatoire ... (Fn. 24), S. 64-74 sowie Zimmermann (Fn. 

29), S. 5. 
42 Gesetz Nr. 2000-295. 
43 Cf. Lange, „Frauenquoten" in politischen Parteien, NJW 

1988, S. 1174-1183. 
Durch Gesetz vom 27.10. 1994 (BGB1. I S. 3146). 

45 Cf. Lange, Fn. 43. 
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gen section 13 Sex Discrimination Act (SDA) 1975.46 Ge- 
gen diese Entscheidung wurde kein Rechtsmittel eingelegt. 

Am 26. Februar 2002 erließ Großbritannien ein Wahl- 
recht~änderungsgesetz,~' das in den Sex Discrimination 
Act 1975 eine neue Section 42 A einfügte. Section 42 A er- 
laubt den politischen Parteien, die Kandidaten so aus- 
zuwählen, dass Ungleichheiten in der Zahl der aufgestell- 
ten Männer und Frauen reduziert werden. Das Gesetz fin- 
det Anwendung für das Parlament des Vereinigten König- 
reichs, das schottische Parlament, das Parlament von 
Wales und auf die Wahlen zum Europäischen Parlament. 

Zum Vergleich: bei den Wahlen zum Europäischen Par- 
lament am 13. Juni 2004 wurden in Großbritannien 24,4 % 
Frauen gewählt, während es in Deutschland 31,3 % und in 
Frankreich 43,6 % waren. Section 42 A SDA tritt irn Jahr 
2015 außer Kraft und gilt damit immerhin für mindestens 
drei Wahlperioden. 

VI. Zusammenfassung und Ausblick 
Das französische Paritätsgesetz hat eine große Wirkung 

bei Wahllisten, da bei diesen Parität vorgeschrieben ist. 
Listen, die die Parität nicht respektieren, trifft die schärfst- 
mögliche Sanktion; sie werden nicht registriert. Bei den 
Regionalwahlen irn Jahr 2004 erhöhte sich so der Frauen- 
anteil von 27,5 % (1998) auf 47,6 %. Für die Gemeinde- 
ratswahlen in Gemeinden ab 3.500 ~inwohnem ergab sich 
eine Erhöhung des Frauenanteils von 25,7 % (1995) auf 
475 % (2001). Frankreich entsendet nach den Wahlen 
2004 43,6 % Frauen ins Europäische Parlament, gegenüber 
40,2 % (1999), 29,9 % (1994) b m .  21 % (1989 und 1984). 

Kaum Erfolg hatte das Paritätsgesetz bei der Wahl zur 
Nationalversammlung. Dort erhöhte sich der Frauenanteil 
von 10,92 % (1997) auf 12,3 % (2002). Der Grund hierfür 
liegt irn französischen Mehrheitswahlsystem und dann, 
dass ein Ignorieren des Paritätsgesetzes nur eine milde fi- 
nanzielle Strafe bei einem Teil der staatlichen Parteien- 
finanzierung zur Folge hat. Diese Sanktion reicht in ihrer 
beschränkten Reichweite nicht aus. 

Das Paritätsgesetz findet nur teilweise Anwendung auf 
die Wahlen zum Senat. 2004 sind 16,9 % Frauen im Senat 
vertreten. Der Frauenanteil stieg damit von 5,6 % (1998) 
auf 10,6 % (2001) und auf 16,9 % (2004). In Zukunft ist mit 
weiteren Veränderungen zu rechnen. Bei den Senatswahlen, 
soweit das Paritätsgesetz bei vier und mehr pro Departe- 
ment zu wählenden Senatoren Anwendung fand, betmg die 
Steigerungsrate im Jahr 2004 beachtliche 34,9 %. 

Findet das Paritätsgesetz keine Anwendung, verändert 
sich der Frauenanteil kaum: Im Generalrat stieg er durch- 
schnittlich auf 10,9 % (2004) von 6,3 % (1998) und 9,8 % 
(2001). In Gemeinden unter 3.500 Einwohnern stieg er al- 
lerdings immerhin von 21 % (1995) auf 33 O h  (2001). Der 
Prozentsatz an Bürgermeisterinnen stieg von 7,5 % (1995) 
auf 10,9 % (2001). 

Von den zwischenkommunalen Einrichtungen (EPIC)JS 
werden nur 5,4 % (2001) von einer Frau als Präsidentin ge- 
führt. Der Wirtschafts- und Sozialrat besteht zu 22,4 % (2004) 
aus Frauen, gegenüber 19 % (1999) und zu 12,1% (1994). 

Die Zahlen in Frankreich belegen, wie dringend not- 
wendig zwingende gesetzliche Vorgaben sind. Nur soweit 
die Parität gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, bewirkt 
dies eine wesentliche Erhöhung des Frauenanteils. Das 
französische Paritätsgesetz kann damit trotz aller Schwä- 
chen als ein entscheidender Fortschritt für die Demokratie 
gewertet werden49 - nicht nur für die Institutionen, son- 
dern allgemein für die Reife einer Gesellschaft. 

46 Leeds industrial tribunal: Jepson and Dyas-Elliot V .  The La- 
bour Party 119961 IRLR 116 ET. 

47 Sex Discrimination (Election Candidates) Act vom 26. 'Fe- 
bruar 2002. 

" Etablissement Public de Cooperation Intercommunale. An- 
gaben vgl. Obse~atoire (Fn. 24), s. 67. 

49 Siehe die Überschrift des Berichts der Beobachtungsstelle an 
den Premierminister vom März 2002, Catherine Genisson, Rappor- 
teuse generale (Fn. 24): La parit.6 entre les femmes et les hommes: 
Une avancee decisive pour la dimocratie. 

2. Entscheidungen 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Straßburg 
Urteil vom 26. Februar 2004, in englischer Sprache ausgefertigt (Erste Sektion) - Beschwerden Nr. 43577198 u.a. (eingelegt am 15. Mai 
1998) - Anelia Kunchova Nachova u.a. gegen Bulgarien 

Grenzen polizeilichen Schusswaffengebrauchs gegenüber dem Recht auf Leben (Art. 2 EMRK) I Rassistische Motivation 
beim Erschießen zweier unbewaffneter Roma auf der Flucht vor der Militärpolizei 1 Nachova u.a. gegen Bulgarien 

Leitsätze (der Bearbeiter): 
Zu Art. 2 E M R K  

Unter keinen Umständen kann es im Sinne von Art. 2 
Abs. 2 EMRK „unbedingt erforderlich" sein, potentiell töd- 
liche Schusswaffen einzusetzen, um eine einer gewaltlosen 
Straftat verdächtige Person zu verhaften, die bekannterma- 
ßen keine Gefahr für Leib und Leben darstellt. Dies gilt 
auch dann, wenn der Flüchtige wegen des Verzichts auf den 
Waffeneinsatz möglichenveise entkommen kam (Ziff. 105). 

Art. 2 verlangt i.V.m. Art. 1 EMRK eine effektive Un- 
tersuchung durch die Behörden, wenn Individuen infolge 
einer Gewaltanwendung getötet wurden. Die Unter- 
suchung hat u.a. gründlich, unparteüsch und sorgfältig zu 
sein (Ziff. 116). 

Zu Art. 14 i.V.m. Art. 2 E M R K  
Das Disknminierungsverbot nach Art. 14 i.V.m. der Un- 

tersuchungspflicht nach Art. 2 (oder Art. 3) der Konven- 
tion verpflichtet den Staat, wenn dieser Gewalttaten unter- 

sucht und Anzeichen für Rassismus vorliegen, alle zumut- 
baren („reasonable") Maßnahmen zu ergreifen, um rassis- 
tische Motive aufzudecken und um zu ermitteln, ob 
ethnischer Hass oder ethnische Vorurteile eine Rolle ge- 
spielt haben (Ziff. 158 und 162). 

Wenn Beschwerden nach Art. 14 EMRK zu beurteilen 
sind, kann der Gerichtshof in Fällen klar ungenügender 
Untersuchungen von Gewalttaten durch Staatsorgane und 
bei Ignorierung bestehender Anzeichen einer möglichen 
Diskriminierung entsprechende nachteilige Schlüsse zie- 
hen oder die Beweislast der angeklagten Regierung über- . 
bürden (Ziff. 169). 

Sachverhalt: (Zusammenfassung der EuGRZ) 
Am 19. Juli 1996 erschoss ein Mitglied der bulgarischen 

Militärpolizei Kuncho Angelov und K i d  Petkov beim Ver- 
such, sie zu verhaften. Die beiden 21-jährigen Männer wa- 
ren Angehörige der Gemeinschaft der Roma und als 
Wehrdienstpflichtige bei einer Militäreinheit eingeteilt. 
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